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Der politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in Deutschland

M 8

Aufgaben zu M 7 und M 8
 1.    Erläutere das Wahlsystem zum Deutschen 

Bundestag (M 8).
 2.    Stelle dar, welche Auswirkungen es hätte, 

wenn der Bundestag nur mit den in den Wahl-
kreisen direkt gewählten Kandidaten besetzt 
würde (M 8).
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Das Wahlsystem zum Deutschen Bundestag

Überhangmandate

Hat eine Partei in einem Bundesland mehr  Direktmandate 
errungen als ihr – den Zweitstimmen nach – zustehen, erhält Sie 
Überhangmandate. 
Beispiel: Die Partei B hat im Bundesland Y  28 Direktmandate 
gewonnen. Nach Zweit stimmen stehen ihr nur 26 Mandate zu. 
Die zwei fehlenden Sitze erhält die Partei als Überhangmandate. 
Die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag nimmt um die Über-
hangmandate zu.

Die Erststimme und ihre Bedeutung

Das Gebiet der 
Bundesrepublik ist in 299 
Wahlkreise eingeteilt. Jeder 
Wähler entscheidet sich für 
einen Kandidaten seines 
Wahlkreises. Gewählt ist, 
wer mindestens eine Stimme 
mehr hat als jeder andere 
Bewerber (relative Mehr-
heitswahl). Ein gewählter 
Direktkandidat kommt auf 
jeden Fall ins Parlament, 
auch wenn seine Partei die 
5%-Hürde nicht schafft.

Bundesland Y

z.B Partei B

• = Listenmandat
• = Direktmandat

Die Anzahl der errungenen Bundestagssitze wird dann zunächst 
mit den in dem Bundesland direkt gewählten Wahlkreiskandidaten 
dieser Partei besetzt (Direktmandate), die verbleibenden Sitze mit 
Kandidaten der Landesliste (Listenmandate).
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Die Sitzverteilung nach Zweitstimmen

• = Überhangmandat

Verteilung der Sitze auf die Parteien

Bei der Vergabe der Sitze werden nur Parteien berücksichtigt, die bun-
desweit mindestens 5% der Zweitstimmen oder drei Direktmandate 
errungen haben (Sperrklausel).
Wie viele Abgeordnetensitze den Parteien zustehen, wird mit Hilfe der 
Divisormethode mit Standardrundung (Sainte-Lague/Schepers) berech-
net. Die Stimmen der Parteien, die an der Stimmvergabe teilnehmen, 
werden dazu durch einen Divisor geteilt. Als Divisor eignet sich die 
Zahl der durchschnittlich auf einen Sitz entfallenen Stimmen. Die 
Ergebnisse der Division werden anschließend mit Standardrundung zu 
ganzen Zahlen auf- oder abgerundet. Die ganzen Zahlen entsprechen 
der Sitzverteilung. Ist die Summe der Sitze größer/kleiner als die 
zu vergebenden Sitze, so wird das Verfahren mit einem größeren/
kleineren Divisor wiederholt. Beispielrechnung:

Die Zweitstimme und ihre Bedeutung

Nach der Gesamtzahl der Zweitstimmen, die für eine Partei bei 
der Wahl abgegeben werden, richtet sich die Anzahl der Sitze, 
die diese Partei im Bundestag erhält (Verhältniswahl).
Die Wähler geben ihre Stimme dabei der Landesliste einer 
Partei in ihrem Bundesland. 299 Abgeordnete ziehen bei der 
Sitzverteilung über diese Listen in den Bundestag ein.

Verteilung der Sitze auf die Landeslisten der Parteien

Der Landesverband einer Partei erhält die Anzahl an Sitzen, die dem 
Anteil an Zweitstimmen entspricht, der auf seine Landesliste entfi el.


